
Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwsserungssatzung
der Gemeinde Leonberg

(BGS/EWS)
vom 21.11.2019

Eingembeitet: 1 . nderungssatzung vom 04.05.2021

(nicht amtliche Fassung)

Aufgrund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlsst die Gemeinde Leonberg
folgende Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwsserungssatzung:

51
Beitragserhebung

Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres Aufwandes ir die Herstellung der
Entwsserungseinrichtung ir das Gebiet der Gemeindeteile

Leonberg, Knigshiitte, Neumühle, Hofteich, Terschnitz,
Zirkenreuth, Neuhof, Forkatshof, Pfa'enreuth, Hungenberg,

Themenreuth, Münchsgrün, Großensees und Dobrigau

einen Beitrag.

5 2
Beitrag$tatbestand

Der Beitrag wird ir bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder gewerblich nutzbare
Grundstücke erhoben sowie ir Grundstücke und befestigte Flchen, die keine entsprechende
Nutzungsmglichkeit aufweisen, aufdenen aber tatschlich Abwasser anfllt, wenn

1. ir sie nach 5 4 EWS ein Recht zum Anschluss an die Entwsserungseinrichtung besteht
oder

2. sie — auch aufgrund einer Sondervereinbarung — an die Entwsserungseinrichtung
tatschlich angeschlossen sind.

5 3
Entstehen der Beitragsschuld

(l) 1Die Beitragsschuld entstehtmit Verwirklichung des Beitragstatbestandes. 2Andern sich die
ir die Beitragsbemessung maßgeblichen Umstnde im Sinn des Art. 5 Abs. 2a KAG, entsteht
die — zustzliche — Beitragsschuld mit dem Abschluss der Maßnahme.

(2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist der Beitragstatbest vor dem
Inkratreten dieser Satzung erillt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkratreten dieser
Satzung.



54
Beitragsschuldner

Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentümer des
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist.

5 5
Beitragsmaßstab

(l) ]Der Beitrag wird nach der Grundstücksche und der Geschossche der vorhandenen
Gebude berechnet. 2Die beitragspichtige Grundstücksche wird bei Grundstücken von
mindestens 2.500 m2 Flche (übergroße Grundstücke) in unbeplanten Gebieten bei bebauten
Grundstücken auf das Fünffache der beitragspichtigen Geschossche, mindestens jedoch
2.500 m2, bei unbebauten Grundstücken auf 2.500 m2 begrenzt.

(2) 1Die Geschossche ist nach den Außenmaßen der Gebude in allen Geschossen zu
ermitteln. 2Keller werden mit der vollen Flche herangezogen. 3Dachgeschosse werden nur
herangezogen, soweit sie ausgebaut sind.

4Gebude oder selbststndige Gebudeteile, die nach der Art ihrerNutzung keinen Bedarfnach
Anschluss an die Schmutzwasserableitung auslsen oder die nicht angeschlossen werden
dürfen, werden nicht herangezogen; das gilt nicht ir Gebude oder Gebudeteile, die
tatschlich an die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind. 5Balkone, Loggien und
Terrassen bleiben außer Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebudeuchtlinie hinausragen.

6Garagen gelten als selbstndiger Gebudeteil; das gilt nicht ir Garagen, die tatschlich an
die Schmutzwasserableitung angeschlossen sind.

(3) 'Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung ohne Bebauung zulssig ist, wird als
Geschossche ein Viertel der Grundstücksche in Ansatz gebracht. 2Grundstücke, bei denen
die zulssige Bebauung im Verhltnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete
Bedeutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute Grundstücke im Sinn des Satzes 1.

(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstücken ist ein Viertel der Grundstücksche als
Geschossche anzusetzen.

(5) 'Ein zustzlicher Beitrag entsteht mit der nachtrglichen nderung der ir die
Beitragsbemessung maßgeblichen Umstnde, soweit sich dadurch der Vorteil erhht.

2Eine Beitragspicht entsteht insbesondere,
— im Fall der Vergrßerung eines Grundstücks ir die zustzlichen Flchen, soweit ir diese

bisher noch keine Beitrge geleistet wurden,
— im Falle der Geschosschenvergrßerung ir die zustzlich geschaffenen Geschosschen

sowie im Falle des Abs. 1 Satz 2 ir die sich aus ihrer Vervielfachung errechnende
zustzliche Grundstücksflche,

— im Falle der Nutzungsnderung eines bisher beitragsfreien Gebudes oder Gebudeteils im
Sinn des 5 5 Abs. 2 Satz 4, soweit infolge der Nutzungsnderung die Voraussetzungen ir

die Beitrags‘eiheit entfallen.



(6) 'Wird ein unbebautes Grundstück, für das ein Beitrag nach Abs. 3 oder Abs. 4 festgesetzt
worden ist, spter bebaut, so wird der Beitrag nach Abzug der nach Absatz 3 oder Abs. 4
berücksichtigten Geschossflchen und den nach Abs. 1 Satz 2 begrenzten Grundstücksflchen
neu berechnet. 2Dieser Betrag ist nachzuentrichten.
3Ergibt die Gegenüberstellung ein Weniger an Geschosschen, so ist ir die Berechnung des
Erstattungsbetrages auf den Beitragssatz abzustellen, nach dem der ursprüngliche Beitrag
entrichtet wurde.

5 6
Beitragssatz

Der Beitrag betrgt

a) pro m2 Grundstücksche 1,28 €
b) pro m2 Geschossche 17,40 €

5 7
Flligkeit

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fllig.

5 7a
Beitragsablsung

]Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspicht abgelst werden. 2Der
Ablsungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Hhe des Beitrags. 3Ein
Rechtsanspruch aufAblsung besteht nicht.

5 8
Erstattung des Aufwands für Grundstücksanschlüsse

(l) Der Aufwand ir die Herstellung, Anschaffung, Verbesserung, Erneuerung, Vernderung
und Beseitigung sowie ir die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse i. S. d. 5 3 EWS istmit
Ausnahme des Aufwands, der auf die im ffentlichen Straßengrund liegenden Teile der
Grundstücksanschlüsse entfllt, in der jeweils tatschlichen Hhe zu erstatten.

(2) 'Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 2Schuldner ist,
wer im Zeitpunkt des Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des Grundstücks oder
Erbbauberechtigter ist; mehrere Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind
Gesamtschuldner. 35 7 gilt entsprechend.

(3) 1Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen abgelst werden. 2Der
Ablsungsbetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Hhe des Erstattungsanspruchs. 3Ein
Rechtsanspruch aufAblsung besteht nicht.



9 9
Gebührenerhebung

Die Gemeinde erhebt ir die Benutzung der Entwsserungseinrichtung Einleitungsgebühren.

@ 10
Einleitungsgebühr

(l) 1Die Einleitungsgebühr wird nachMaßgabe der nachfolgenden Abstze nach der Menge der
Abwsser berechnet, die der Entwsserungseinrichtung von den angeschlossenen
Grundstücken zugeihrt werden. 2Die Gebühr betrgt 2,96 € pro Kubikmeter Abwasser.

(2) ]Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Wasserversorgungseinrichtung
und aus der Eigengewinnungsanlage zugeihrten Wassermengen abzüglich der nachweislich
auf dem Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug
nicht nach Abs. 4 ausgeschlossen ist.

2Die Wassermengen werden durch geeichte Wasserzlüer ermittelt.
3Sie sind von der Gemeinde zu schtzen, wenn
1. ein Wassenhler nicht vorhanden ist, oder
2. der Zutritt zum Wasserzhler oder dessen Ablesung nicht ermglicht wird, oder
3. sich konkrete Anhaltspunkte dair ergeben, dass ein Wasserzhler den wirklichen

Wasserverbrauch bzw. die eingeleitete Abwassermenge nicht angibt.

“Werden die Wassermengen nicht vollstndig über Wasserzhler erfasst, werden als dem
Grundstück aus der Eigengewinnungsanlage zugeihrte Wassermenge

pauschal 10 rn3 ir die Nutzung von Regenwasser zur Toilettenspülung und
pauschal 5 m3 ir die Nutzung von Regenwasser zum Wschewaschen

jeweils pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag zum 31.12. des vorangegangenen Jahres mit
Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der tatschlich aus der
ffentlichen Wasserversorgung abgenommenen angesetzt, insgesamt aber nicht weniger als
35 m3 pro Jahr und Einwohner.

5In begründeten Einzelfllen sind ergnzende hhere Schtzungen mglich. 6Es steht dem
Gebührenpichtigen frei, den Nachweis eines niedrigeren Wasserverbrauchs bzw. einer
niedrigeren eingeleiteten Abwassermenge zu ihren; Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) 'Der Nachweis der verbrauchten und der zurückgehaltenen Wassermengen obliegt dem
Gebührenpflichtigen. 2Er ist grundstzlich durch geeichte und verplombte Wasserzhler zu
führen, die der Gebührenpichtige auf eigene Kosten zu installieren hat.

3Bei landwirtschalichen Betriebenmit Viehhaltung gilt ir jedes Stück Großvieh bzw. ir jede
Großvieheinheit eine Wassermenge von 20 m’/Jahr als nachgewiesen. 4Maßgebend ist die im
Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. 5Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem
Gebührenpichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der Tierseuchenkasse erbracht
werden.



(4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen

a) Wassermengen bis zu 12 m3 jhrlich,

b) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und
c) das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte Wasser.

(5) 'Im Fall des {$ 10 Abs. 3 Stze3 bis 5 ist der Abzug auch insoweit begrenzt, als der
Wasserverbrauch 35 1113 pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag. 31.12. des
vorangegangenen Jahres mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist,
unterschreiten würde. 2In begründeten Einzelfllen sind ergnzende hhere betriebsbezogene
Schtzungen mglich.

5 10a
Grundgebühr

(l) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchuss (Qn) oder nach dem Dauerdurchuss
(Q3) der verwendeten Wasserzhler berechnet. Benden sich aufdem Grundstück nicht
nur vorübergehend mehrere Wasseranschlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe
des Nenndurchusses oder des Dauerdurchusses der einzelnen Wasserzhler berechnet.
Soweit Wasserzhler nicht eingebaut sind, wird der Nenndurchuss oder der Dauerdurch-
uss geschtzt, der ntig wre, um die mgliche Wasserentnahme messen zu knnen.

(2) Die Grundgebühr betrgt bei der Verwendung von Wasserzhlem

mit Nenndurchuss (Qn) bis 2,5 m’lh 35,00 €/Jahr
oder Dauerdurchuss (Q3) bis 4 m’/h 35,00 €/Jahr
mit Nenndurchuss (Qn) bis 6 m’/h 52,50 €/Jahr
oder Dauerdurchuss (Q3) bis 10 m’/h 52,50 €/Jahr
mit Nenndurchuss (Qn) über 6 m-"/h 70,00 €/Jahr
oder Dauerdurchuss (Q3) über 10 m’/h 70,00 €/Jahr

& 1 ]
Gebührenzuschlge

Für Abwsser im Sinn des 5 10 dieser Satzung, deren Beseitigung Kosten verursacht, die die
durchschnittlichen Kosten der Beseitigung von Hausabwasser um mehr als 30 % übersteigen,
wird ein Zuschlag bis zur Hhe des den Grenzwert übersteigenden Prozentsatzes des
Kubikmeterpreises ir die Einleitungsgebühr erhoben.

9 12
Entstehen der Gebührenschuld

Die Einleitungsgebühr entstehtmit jeder Einleitung von Abwasser in die Entwsserungsanlage.



5 13
Gebührenschuldner

(l) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der Gebührenschuld Eigentümer
des Grundstücks oder hnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berechtigt ist.
(2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem Grundstück bendlichen Betriebs.
(3) Gebührenschuldner ist auch die Wohnungseigentümergemeinscha.
(4) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.
(5) Die Gebührenschuld ruht ir alle Gebührenschulden, die gegenüber den in den Abs. 1 bis 4
genannten Gebührenschuldnem festgesetzt worden sind, als ffentliche Last auf dem
Grundstück bzw. dem Erbbaurecht (Art. 8 Abs. 8 i. V. rn. Art. 5 Abs. 7 KAG).

& 14
Abrechnung, Flligkeit, Vorauszahlung

(l) 'Die Einleitung wird jhrlich abgerechnet. 2Die Einleitungsgebühr wird einen Monat nach
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fllig.

(2) 'Auf die Gebührenschuld sind zum 15. Mai, 15. August und 15. November jedes Jahres
Vorauszahlungen in Hhe eines Viertels des Jahresverbrauchs der Jahresabrechnung des
Vorjahres zu leisten. 2Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so setzt die Gemeinde die Hhe

der Vorauszahlungen unter Schtzung der Jahresgesarnteinleitung fest.

5 15
Pichten der Beitrags- und Gebührenschuldner

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpichtet, der Gemeinde ir die Hhe der Abgabe
maßgebliche Vernderungen unverzüglich zu melden und über den Umfang dieser
Vernderungen — auf Verlangen auch unter Vorlage entsprechender Unterlagen — Auskunft zu
erteilen.

5 16
bergangsregelung

Beitragstatbestnde, die von vorangegangenen Satzungen erfasst werden sollten, werden als
abgeschlossen behandelt, soweit bestandskrige Veranlagungen vorliegen.
Wurden solche Beitragstatbestnde nach den og. Satzungen nicht oder nicht vollstndig
veranlagt oder sind Beitragsbescheide noch nicht bestandskrig, bemisst sich der Beitrag nach
den Regelungen der vorliegenden Satzung.

5 17
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2018 in Kra.

(2) Gleichzeitig treten die Beitrags- und Gebührensatzungen vom 23.12.2005 und vom
18.12.2001 mit allen jeweils hierzu ergangenen Anderungssatzungen außer Kra.

Leonberg, den 21.1 1.2019
GEMEINDE LEONBERG

Burger
1. Bürgermeister


